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Zahnärzte verlieren jährlich über 110 Millionen EURO
durch unbezahlte Patientenrechnungen
Implantologen sind hier besonders stark betroffen. Aber: ein konsequentes Mahnverfahren kann das Schlimmste verhindern.

Die wachsende Überschuldung
und sinkende Zahlungsmoral bei
einigen Patienten machen vielen
Zahnärzten das Leben schwer.

Hinsichtlich der hohen Zah-
lungsausfälle insbesondere in
deutschen Zahnarztpraxen, müs-
sen sich immer mehr Zahnärzte
die Ineffizienz des eigenen Mahn-
wesens eingestehen. Nach Schät-
zung der Medizininkasso gehen
deutschen Zahnarztpraxen auf
diese Weise jährlich mehr als 110
Millionen Euro verloren. Durch
die hohen Liquidationsbeträge
sind Implantologen durch Zah-
lungsausfälle besonders stark
hiervon betroffen.

In den allermeisten Zahnarzt-
praxen ist es üblich, Patienten drei
Mahnungen im Abstand von
jeweils 30 Tagen zu zusenden.
Sofern nicht unmittelbar nach der
Behandlung liquidiert wird, son-
dern nach durchschnittlich zwei
bis drei Wochen und die in der
letzten Mahnung gesetzte Frist
zumeist auch 30 Tage beträgt, liegt
der endgültige Fristablauf nach
der letzten Mahnung rund 130 bis
150 Tage nach dem Abschluss der
Behandlung!

Die Realisierungswahrschein-
lichkeit offener Forderungen
nimmt aber schon nach 90 Tagen
signifikant ab, wie das nebenste-

hende Diagramm deutlich zeigt.
Mit dieser zuvor beschriebenen

„allgemein üblichen Praxis“ ver-
hält man sich jedoch wesentlich
kulanter, als es der Gesetzgeber
verlangt, denn § 286 des BGB
besagt:

„Leistet der Schuldner auf eine
Mahnung des Gläubigers nicht,
die nach dem Eintritt der Fällig-
keit erfolgt, so kommt er durch
die Mahnung in Verzug.“

Damit ist nur eine Mahnung
gemeint – und nicht zwei, drei
oder gar noch mehr.

Helmut Schlotmann,
Geschäftsführer der Medizinin-
kasso empfiehlt deshalb dringend,
die 1. Mahnung 14, spätestens 21
Tage nach der Liquidation zu ver-
senden.

Die zweite Mahnung sollte
ebenfalls 14, maximal 21 Tage spä-
ter versandt werden.

In dieser 2. und letzten Mah-
nung sollten zahlungssäumige
Patienten auf die Konsequenzen
weiterer  Zahlungsverweigerung
hingewiesen werden:

"Sollten Sie nach dieser letzten

Mahnung nicht bezahlen, werde/n
ich/wir www.dentalinkasso.de mit
dem Einzug beauftragen!"

In nahezu jeder Praxissoftware
kann die Abfolge der Mahnungen
individuell eingestellt werden. Ein
Text, der die Konsequenz ankün-
digt, sollte fest in die letzte Mah-
nung integriert werden.

Wenn die in der 2. Mahnung
gesetzte Frist zur endgültigen
Zahlung nicht mehr als zehn Tage
beträgt, dauert es von der Liqui-
dation bis zum Ablauf der letzten
Frist nur noch 52 Tage – bei 14
Tagen zwischen Abschluss der
Behandlung und der Liquidation
sind es aber schon 66 Tage. Der
Patient hat damit genügend Zeit,
die Liquidation seiner Kranken-
kasse oder Beihilfestelle einzurei-
chen und sich den Betrag erstatten
zu lassen. Bei außervertraglichen
Leistungen muss darauf gar keine
Rücksicht genommen werden.

Großzügiges Mahnwesen ist
also fehl am Platze, so der Finanz-
experte. Der Zahnarzt sollte sich
so verhalten, wie nahezu jeder
Gläubiger aus der „freien Wirt-

schaft“, der Leistungen gegen
Rechnung erbringt. Wer ein strin-
gentes Mahnverfahren durch-
führt, gibt dem Schuldner klar zu
Verstehen, dass er seine Forderun-
gen nachhaltig verfolgt – und wird
entsprechend pünktlich bezahlt.

Die Straffung des Mahnwesens
hat dann gleich zwei positive
Effekte. Patientenzahlungen gehen
insgesamt viel schneller ein. Und
weil der Zahnarzt mit der Durch-
setzung seiner Ansprüche nicht
mehr zu spät kommt, wird die
Ausfallquote deutlich geringer.
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INFO
MedizinInkasso
Sie haben Fragen zu Abläufen
und Begriffen, die Ihnen nicht
ganz geläufig sind? Rufen Sie
unsere Hotline an!
Tel. 069 / 75 08 87-0

Schlotmann & Sterz GmbH,
Fach-Inkassostelle für Medizin-
berufeund Kliniken, Offenbach
Web: www.medizininkasso.de

 


